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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.11.1981 

Geschäftszahl 

1161/80 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH Erkenntnis 1980/01/14 1794/79 2 

Stammrechtssatz 

Für die Frage, ob eine Reise (Zurücklegung größerer Entfernung vorliegt, ist der Umstand, daß durch die Fahrt 
die Grenze zwischen zwei politischen Bezirken oder zwei Bundesländern überschritten wird, nicht maßgebend. 


